
     

     

    

 Grund- und Ersatzversorgung: Neue rechtliche Bestimmungen

 

Die Stadtwerke Verden GmbH führt als Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Verden 

GmbH die Versorgung von Kunden gemäß § 63, 3 Ziff. 22 Energiewirtschaftgesetz (EnWG) mit 

Elektrizität in Niederspannung bzw. Erdgas in Niederdruck sowie gemäß § 38 EnWG die Ersatz-

versorgung von Letztverbrauchern in Niederspannung bzw. Niederdruck durch. 

Grundlagen der Belieferung sind die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-

versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Nieder-

spannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26.10.2006 (BGBl. l S. 

2391) bzw. die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-

haltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz  (Gasgrundversor-

gungsverordnung – GasGVV) vom 26.10.2006 (BGBl. l S. 2396) sowie die veröffentlichten Grund- 

und  Ersatzversorgungspreise (Belieferung im Allgemeinen Tarif bzw. zu den Basistarifen) und 

die ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Verden GmbH. 

Die Grundversorgungsbedingungen gelten nach Maßgabe der Verordnung mit Wirkung ab dem 

08.11.2006 auch für alle bestehenden Grundversorgungsverträge über die Belieferung mit 

Elektrizität in Niederspannung (Belieferung im Allgemeinen Tarif) bzw. mit Erdgas in Nieder-

druck (Belieferung zu den Basistarifen), die nach dem 12.07.2005 auf der Grundlage der AVBEltV 

bzw. AVBGasV abgeschlossen wurden, sowie für alle mit Letztverbrauchern bestehenden Er-

satzversorgungsverhältnisse. 

Des Weiteren gelten die Grundversorgungsbedingungen mit dieser Bekanntgabe auch für alle 

bestehenden Grundversorgungsverträge über die Belieferung mit Elektrizität in Niederspannung 

(Belieferung im Allgemeinen Tarif) bzw. mit Erdgas in Niederdruck (Belieferung zu den Basistari-

fen) die bis einschließlich 12.07.2005 auf der Grundlage der AVBEltV bzw. AVBGasV abgeschlos-

sen wurden. Diese Vertragsanpassung erfolgt mit Wirkung vom auf diese Bekanntgabe folgen-

den Tag (§ 115 Abs. 2 S3. EnWG, § 23 S. 2 Strom GVV bzw. GasGVV). 

Die gesamten Grundversorgungsbedingungen erhalten Sie unentgeltlich im Kundencenter der 

Stadtwerke Verden GmbH oder im Internet unter www.stadtwerke-verden.de. 

 

Verden, im April 2007 

 

Stadtwerke Verden GmbH 

Weserstraße 26 
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